
Landeshauptstadt Magdeburg 
– Die Oberbürgermeisterin – 

 
 

 
Drucksache 
DS0587/22 

 
Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 
 

 
Datum 

02.11.2022 

Eigenbetrieb II SFM 
 

 

Beratungsfolge Sitzung 

Tag 

Behandlung Zuständigkeit 

Die Oberbürgermeisterin 15.11.2022 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Betriebsausschuss Stadtgarten und Friedhöfe 
Magdeburg 

29.11.2022 öffentlich Beratung 

Stadtrat 08.12.2022 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Beteiligungen 
Amt 30, FB 02 

Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  X 

KFP  X 

 BFP  X 

 Klimarelevanz  X 

 
Kurztitel 

 
Erste Änderungssatzung der Friedhofsgebührensatzung für die städtischen Friedhöfe der 
Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat beschließt die erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung für die 
städtischen Friedhöfe der Landeshauptstadt Magdeburg vom 16. Mai 2018, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 13 vom 15. Juni 2018 Seite 268, gemäß Anlage 1. 
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Finanzielle Auswirkungen im Eigenbetrieb 
 

Eigenbetrieb  
SFM 

 
Pflichtaufgabe 

 
JA 

  
NEIN 

 

 

Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

JA  HHK-Nr.:  NEIN  
 

Maßnahmebeginn                   Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 

             Erfolgsplan  Vermögensplan  
 

Erfolgsplan 20.. 
Ertrag  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderertrag 

     

     
Summe:     
 
Aufwand  
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderaufwand 

     
     
Summe:     

 

Mittelfristige Erfolgsplanung  20.. – 20.. 

Ertrag 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Minderertrag 

20..      
20..      
Summe:      
 
Aufwand 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Minderaufwand 

20..      

20..      
Summe:      

 

Vermögensplan 20.. 

Einnahmen 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Mindereinnahmen 

     

     
Summe:     
 
Ausgaben 
Sachkonto Bezeichnung EUR 

 
davon: 
veranschlagt       

Mehr- bzw. 
Minderausgaben 

     

     
Summe:     
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Mittelfristige Vermögensplanung  20.. – 20.. 

Einnahmen 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 
Mehr-bzw. 
Mindereinnahmen 

20..      
20..      
Summe:      
 
Ausgaben 
Jahr Sachkonto Bezeichnung EUR davon 

veranschlagt 

Mehr-bzw. 

Minderausgaben 

20..      
20..      

20..      
Summe:      

 
 
Eigenbetrieb SFM Sachbearbeiterin 

Frau Bohne, Tel. 7368 404 
Eigenbetriebsleiter 
Herr Matz 
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Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt 

 

Organisationseinheit   Pflichtaufgabe  ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 

   ja, Nr.   nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  JA  NEIN  

 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis:   
 

I. Aufwand (inkl. Afa) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 

II. Ertrag (inkl. Sopo Auflösung) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           
Summe:   

 
B. Investitionsplanung 

Investitionsnummer:   

Investitionsgruppe:   
 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

Summe:   

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           
Summe:   
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III. Eigenanteil / Saldo 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

20...           

20...           

20...           

Summe:   
 

IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
davon 

veranschlagt Bedarf 

gesamt:           

20...           

für           

20...           

Summe:  

 

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 

 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 

  Anlage Kostenberechnung 

 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 

  Anlage Folgekostenberechnung 

 

C. Anlagevermögen   

Investitionsnummer:      Anlage neu 

Buchwert in €:       JA 

Datum Inbetriebnahme:       
 

Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
bitte ankreuzen 

Zugang Abgang 

20…           

 
Eigenbetrieb SFM Sachbearbeiterin 

Frau Bohne, Tel. 7368 404 
Eigenbetriebsleiter 
Herr Matz 

 
 
 
Unterschrift 

 
  

Termin für die Beschlusskontrolle 01.01.2023 
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Begründung: 
 
Diese erste Änderungssatzung zur Friedhofsgebührensatzung dient allein dazu, das ab 01. Januar 
2023 geltende Umsatzsteuergesetz (UStG) mit dem neu geschaffenen Paragrafen 2b UStG für 
juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) umzusetzen. 
 
Die Überprüfung aller Friedhofsgebühren auf Umsatzsteuerpflicht gemäß dem als Anlage 3 
beiliegenden BMF-Schreiben „Anwendungsfragen des § 2b UStG in Zusammenhang mit dem 
Friedhofs- und Bestattungsrecht“ hat ergeben, dass die Einräumung von 

Grabnutzungsberechtigungen, Liegerechten und Rechten zur Beisetzung eines Sarges oder 

einer Urne sowie zur Leichentuchbestattung, die darin bestehen, eine räumlich abgrenzbare, 
individualisierte Parzelle unter Ausschluss Dritter nutzen zu können (regelmäßig z. B. bei 

Urnennischen oder Kolumbarien, Reihen- und Wahlgrabstätten), bei Leistungserbringung durch 

private Anbieter als Vermietung von Grundstücken nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchstabe a UStG 
umsatzsteuerfrei ist. Wird hingegen keine räumlich abgrenzbare, individualisierte Parzelle zur 

Nutzung unter Ausschluss Dritter überlassen, kommt eine Steuerfreiheit dieser Leistung nach § 

4 Nr. 12 Satz 1 Buchstabe a UStG bei privaten Anbietern nicht in Betracht. Derartige Leistungen  
werden von der jPöR unternehmerisch ausgeführt und unterliegen der Umsatzbesteuerung, 

wenn sie auch von Privaten erbracht werden können und die Wettbewerbsgrenze nach § 2b 
Abs. 2 Nr. 1 UStG überschritten wird. Dies betrifft auch alle damit zusammenhängenden 

unselbständigen Nebenleistungen. 

 
Im Konkreten betrifft dies die nachfolgenden Gebühren für bestimmte 

Gemeinschaftsgrabanlagen und Bestattungsgebühren im Gebührenverzeichnis: 

 
 I. Grabstättengebühren 

(10) Kindergemeinschaftsgrabanlage (KGGA) 
(11) Urnengemeinschaftsanlage (UGA) 

(12) Urnengemeinschaftsgrabstätte (UGG) 

(13) Ruhegemeinschaft/Urnengemeinschaft 
 

 

II. Bestattungs- und Beisetzungsgebühren 
(3) Urnengrabarbeiten 

(4) anonyme Beisetzung  

 
Diese werden ab 1. Januar 2023 mit 19 % Umsatzsteuer belegt bzw. für die Urnengrabarbeiten 

und die anonyme Beisetzung als Zweitgebühr inklusive 19 % Umsatzsteuer ergänzt. 
 

Finanzielle Auswirkungen sind aufgrund des Charakters der abzuführenden Steuerschuld, die 

keine Umsatzerhöhung bewirkt, nicht zu verzeichnen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Anlage 

Anlage 1 Änderungssatzung  
Anlage 2  Synoptische Darstellung 
Anlage 3 BMF-Schreiben  
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